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TEIL I GRUNDLAGEN 

1 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH  

1.1 GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANS 
Das Plangebiet befindet sich im östlichen Bereich der Gemeinde Hartmannsdorf. Die 
Entfernung zur Ortsmitte beträgt ca. 1 km. Die Bebauung an der Bahnhofstraße und 
an der Oststraße weist überwiegend Gebäude mit Wohnnutzung auf. In der Da-
maschkestraße selbst sind Mehrfamilienhäuser und Eigenheime vorhanden. 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes umfasst Teile des Flurstücks 447/23 der Gemar-
kung Hartmannsdorf. Im Bereich der Zufahrt zum Plangebiet ausgehend von der 
Bahnhofstraße (Obere Hauptstraße) besteht Anpassungsbedarf der Flurstücke an 
den tatsächlichen Wegeverlauf. Hier werden Teile der Flurstücke 107/4 und 107/6 
bereits als Verkehrsfläche genutzt. Dagegen werden durch Nutzung und Bebauung 
im Flurstück 107/5 Teile des gemeindlichen Grundstücks 447/23 mit einbezogen. 
 
Die Zufahrt zum Plangebiet verläuft ausgehend von der Bahnhofstraße. Die Straßen-
anbindung des Gebietes bis zur Bahnhofstraße wird in den Geltungsbereich einbe-
zogen, um die Verbindung zu einer vorhandenen öffentlichen Verkehrsfläche sicher 
zu stellen. Das Plangebiet selbst wird über eine Stichstraße erschlossen. Eine Verbin-
dung zur Damaschkestraße ist nicht vorgesehen.  
 
Das Plangebiet wird folgendermaßen begrenzt: 
- im Norden durch Wohnbebauung an Bahnhofstraße und Oststraße, 
- im Westen durch gemischte Baustrukturen, 
- im Süden durch Fläche für die Landwirtschaft, 
- im Osten durch Wohnbebauung an der Damaschkestraße. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von ca. 1,2 ha. 

Der seit 2013 rechtskräftige Bebauungsplan soll innerhalb einer Fläche von ca. 1.500 
m² geändert werden. 
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1.2 GELTUNGSBEREICH DER 1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung umfasst eine Teilfläche des Flurstücks 447/23 
der Gemarkung Hartmannsdorf.  
Die nicht überbaubare Fläche zwischen den Baufeldern WA 2 und WA 3 soll im Rah-
men der 1. Änderung  durch Zusammenführung der Baugrenzen in die überbaubare 
Fläche einbezogen werden.  
Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 1.500 m². 
 
 

 
 

Luftbild (Quelle: Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen) 
   Geltungsbereich der 1. Änderung 
 
 

1.3 GELÄNDEVERHÄLTNISSE, TOPOGRAPHIE  
Das Gelände steigt ausgehend von der Bahnhofstraße (ca. 360 m ü. NN) nach Süd-
osten an. Im Plangebiet selbst besteht ein Höhenunterschied von  5 m. 
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1.4 DERZEITIGE NUTZUNGSSTRUKTUR DES ÄNDERUNGSBEREICHES 
Teile des Änderungsbereiches werden derzeit zum Abstellen von Fahrzeugen einer 
benachbarten Reparaturwerkstatt für Lkw und Pkw genutzt. Fahrzeugbewegungen 
finden nur im Tageszeitraum während der Betriebszeiten der Werkstatt statt. In Ab-
stimmung zwischen Gemeinde und Pächter soll die Fläche in absehbarer Zeit für eine 
Bebauung frei werden. Die Abstellfläche ist durch eine Aufschüttung nach Südosten 
begrenzt. Im Bereich der Aufschüttung befindet sich Baumbestand (Weiden, Nadel-
gehölze). Die Gehölze sind von geringem ökologischem Wert. 
Der Bereich bis zur Bebauung Damaschkestraße wird als Wiesen- und Weidefläche 
genutzt. 
 

  
Geplante Zufahrt mit Änderungsbereich Fahrzeugabstellplatz der Werkstatt 

 

1.5 NUTZUNGSSTRUKTUR IN DER UMGEBUNG 
Die Bebauung an der Bahnhofstraße und an der Oststraße weist überwiegend Ge-
bäude mit Wohnnutzung auf. In der Damaschkestraße selbst sind Mehrfamilienhäuser 
und Eigenheime vorhanden. 
Westlich angrenzend befindet sich entlang der Oberen Hauptstraße die historische 
Ortslage Hartmannsdorf. Hier sind neben Wohngebäuden auch Gewerbebetriebe 
sowie kleinere Landwirtschaftsbetriebe angesiedelt. 
Das Umfeld des Plangebietes ist im Norden von Wohnbebauung an der Bahnhofstra-
ße und Oststraße sowie im Osten von Wohnbebauung an der Damaschkestraße um-
geben. Im Westen befindet sich ein Gewerbebetrieb (Reparaturwerkstatt für Lkw und 
Pkw), der bei Bedarf Fahrzeuge innerhalb des Plangebietes abstellt. Die Reparatur-
arbeiten finden ausschließlich in der Halle statt, so dass von diesem Gewerbebetrieb 
nur geringe Emissionen auf das Plangebiet ausgehen.  
Südlich des Plangebiets befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen.  
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Bebauung an der Oststraße  Bebauung an der Bahnhofstraße 

  
Bebauung an der Damaschkestraße Bebauung an der Damaschkestraße 

 

1.6 BESITZ- UND EIGENTUMSVERHÄLTNISSE 
Das Flurstück 447/23 befindet sich im Eigentum der Gemeinde Hartmannsdorf. Die 
Flurstücke 107/4 und 107/6 befinden sich in privatem Eigentum.  
 

1.7 ALTLASTEN 
Die Flurstücke sind nicht im Sächsischen Altlastenkataster als Altlastenverdachtsflä-
che gemäß § 2 (6) BBodSchG vom 17.03.1998 i.V.m. §3 (1) BBodSchG vom 12.07.1999 
registriert. Es besteht kein Altlastenverdacht. 
 

1.8 PLANGRUNDLAGE 
Die Plangrundlage bildet die ALK (Automatisierte Liegenschaftskarte) der Gemeinde 
Hartmannsdorf.  
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1.9 VERFAHREN 
Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdich-
tung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innen-
entwicklung nach § 13a BauGB) kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt wer-
den.  
Der Bebauungsplan Damaschkestraße wurde als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung nach § 13a BauGB aufgestellt, weil hier eine Wiedernutzung und Verdichtung 
von in Nutzung befindlichen Flächen bzw. baulich vorgeprägten Bereichen erfolgte. 
Die nähere Umgebung des Plangebietes ist überwiegend durch Wohnbebauung mit 
einer Grundflächenzahl von 0,4 geprägt. Durch die geplante Wohnbebauung wird 
der, sich aus der vorhandenen Eigenart der näheren Umgebung ergebende, Zuläs-
sigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert. 
 
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans soll auf einer Fläche von ca. 1.500 m² eine 
Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplans durch Zusammenführung der Bau-
grenzen vorgenommen werden. Damit kommt es insgesamt zu keiner Erhöhung der 
überbaubaren Grundfläche. Die Grundzüge der Planung sind dadurch nicht berührt. 
 
Ein Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn 
in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO oder eine Größe der 
Grundfläche von insgesamt weniger als 20.000 m² festgesetzt wird, wobei die Grund-
fläche mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und 
zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind.  
Im Bereich der 1. Änderung wird der Schwellenwert für die zulässige Grundfläche von 
20.000 m² weit unterschritten. 
 
Durch die Änderung des Bebauungsplans wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen nicht 
begründet. Im Plangebiet sind nur Nutzungen zulässig, die im allgemeinen Wohnge-
biet nach § 4 BauNVO zulässig sind. 
 
Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7b BauGB genannten 
Schutzgüter bestehen nicht. Schutzgebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung sowie 
Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes werden durch das 
Vorhaben nicht berührt. 
 
Somit kann das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB angewendet werden. 
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2 HÖHERRANGIGE UND ÜBERÖRTLICHE PLANUNGEN 

2.1 RAUMORDNUNG, LANDES- UND REGIONALPLANUNG 
Gemäß Landesentwicklungsplan Sachsen vom 16.12.2003 (LEP 2003) befindet sich 
die Gemeinde Hartmannsdorf im Verdichtungsraum Chemnitz Zwickau. 
Verdichtungsräume sind großflächige Gebiete um die Oberzentren des "Sachsen-
dreiecks" mit einer hohen Konzentration von Bevölkerung, Wohn- und Arbeitsstätten, 
Trassen, Anlagen und Einrichtungen der technischen und sozialen Infrastruktur. 
Die Gemeinde Hartmannsdorf liegt an der überregionalen Verbindungsachse 
Chemnitz – Leipzig mit Fortführung nach Prag, Pilsen sowie Berlin, Hannover, Frank-
furt/Main. Überregionale Verbindungsachsen sind landesweit bedeutende Achsen, 
die die räumlichen Verflechtungen der sächsischen Verdichtungsräume und Ober-
zentren mit den Oberzentren und Verdichtungsräumen benachbarter Länder und 
Staaten sowie die Einbindung in europäische Netze wiedergeben. 
Die Stadt Limbach-Oberfrohna als Mittelzentrum im Verdichtungsraum ist ca. 7 km 
entfernt. Das Oberzentrum Chemnitz grenzt unmittelbar an. 
 
Die Ziele des Landesentwicklungsplans wurden bei der Planung berücksichtigt. 
Z 5.1.3  Die Nutzung vorhandener Bauflächen soll Vorrang vor der Ausweisung 

neuer Baugebiete haben.  
Z 5.1.4 Die Siedlungsentwicklung der Gemeinden soll sich in die vorhandene 

Siedlungsstruktur und in die Landschaft einfügen. Vor der Neuauswei-
sung von Baugebieten außerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile soll der Erneuerung, Abrundung, Verdichtung und maßvollen 
Erweiterung des Siedlungsgefüges Vorrang eingeräumt werden. 

Sowohl der Landesentwicklungsplan Sachsen als auch der Regionalplan Chemnitz-
Erzgebirge haben die Mobilisierung innerörtlicher Baulandreserven sowie die Wie-
dernutzung von Bauflächen in ihren Zielsetzungen grundlegend thematisiert. Mit dem 
vorliegenden Bebauungsplan der Innenentwicklung wird der Verdichtung des Sied-
lungsgefüges Rechnung getragen. 
 
Der Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge (in Kraft getreten am 31.07.2008) weist im 
Plankapitel 2.6 "Regionale Siedlungsentwicklung und Stadtumbau" ebenfalls verstärkt 
auf die Innenentwicklung der Städte hin. 
Die Ziele des Regionalplanes Chemnitz - Erzgebirge (in Kraft getreten am 31.07.2008) 
wurden bei der Planung berücksichtigt.  
Entsprechend der Darstellung Karte 2 "Raumnutzung" des Regionalplans Chemnitz-
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Erzgebirge stehen am Standort keine regionalplanerischen Zielstellungen entgegen. 
Karte E – regionale Schutzgebietskonzeption: Regionale Schutzgebiete (LSG, NSG, 
Naturpark Erzgebirge/Vogtland) sind durch die Planung nicht berührt.  
 

 

Ausschnitt Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge Karte 2- Raumnutzung 
 

 Lage des Satzungsgebietes 

 

2.2 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Hartmannsdorf wurde am 17.03.1999 durch 
das Regierungspräsidium Chemnitz mit Ausnahme einer Wohnbaufläche und Aufla-
gen genehmigt und ist seit dem 15.06.1999 rechtswirksam.  
Darin ist das Plangebiet als Wohnbaufläche dargestellt. Somit ist die Planung aus 
dem Flächennutzungsplan abgeleitet. 
Durch die 1. und 2. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Fläche nicht berührt. 
 

2.3 FACHPLANUNGEN 
Das Plangebiet wird durch andere Fachplanungen nicht berührt. 
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3 ZIELE UND ZWECKE DER PLANÄNDERUNG 

3.1 PLANUNGSANLASS UND -ERFORDERNIS 
In der Gemeinde Hartmannsdorf besteht weiterhin große Nachfrage nach Grundstü-
cken zum Bau von Einfamilienhäusern. In den letzten Jahren wurden die noch freien 
Grundstücke im Baugebiet „Kühnhaide II“ sowie in der Goethestraße (Ergänzungssat-
zung) verkauft. 
Darüber hinaus bieten die in Hartmannsdorf ansässigen Gewerbebetriebe zahlreiche 
Arbeitsplätze, so dass die Gemeinde Einpendlerort ist. Die Anzahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort ist fast doppelt so hoch wie die Anzahl der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort. Deshalb kann durch ein at-
traktives Angebot an Bauflächen auch die Wohnsituation von im Gemeindegebiet 
Beschäftigten verbessert und weiterer Zuzug ermöglicht werden. 
Die statistischen Angaben belegen, dass in den letzten Jahren die Einwohnerrück-
gänge überwiegend aus Wanderungsverlusten resultieren u.a. auch dadurch be-
dingt, dass zu wenig nachgefragter Wohnraum angeboten werden kann. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Wohngebiet Damaschkestraße, der seit 2013 
rechtskräftig ist, hat die Gemeinde Hartmannsdorf dem Bedarf zum Bau von Einfami-
lienhäusern entsprochen. Für die geplante Bebauung wurde ein gemeindeeigenes 
Grundstück genutzt. Die Erschließung wird derzeit durch einen Bauträger geplant. 
 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplans Damaschkestraße wurde davon ausgegan-
gen, dass der Abstellplatz der Werkstatt (WA 3) noch über einen längeren Zeitraum 
bestehen bleibt und eine Bebauung erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist. Um 
den Belangen des Sichtschutzes und des Immissionsschutzes Rechnung zu tragen 
wurde damals eine Trennung der Baufelder mit Erhaltung des Erdwalls festgesetzt. 
Aufgrund der großen Nachfrage nach Bauland hat sich in Abstimmung zwischen 
Gemeinde und derzeitigem Pächter nunmehr ergeben, dass der Abstellplatz der 
Werkstatt für eine Wohnbebauung bereits in den nächsten Jahren zur Verfügung 
steht. Damit ist eine Freihaltung der Fläche zwischen WA2 und WA3 nicht mehr not-
wendig und die Baufläche kann zusammengeführt werden. Das soll im Rahmen der 
Änderung des Bebauungsplans erfolgen. 
 
Nach Änderung des Bebauungsplans können am Standort ca. 14 Einfamilienhäuser 
gebaut werden. Das entspricht dem Bedarf der nächsten 3 bis 4 Jahre. 
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3.2 BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 
 
Bevölkerungsentwicklung 1990 bis 2010 

 Hartmannsdorf Landkreis Mittelsachsen 

 Einwohner Verlust in % Einwohner Verlust in % 

03.10.1990 4.851  395.731  

09.05.2011 4.509 -  7       zu 1990 322.077 - 18,6     zu 1990 

31.12.2013 4.456 - 1,2     zu 2011 314.591 -  2,3      zu  2011 

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 

 

In Hartmannsdorf sind von 1990 bis 2011 (ZENSUS) bzw. 2013 insgesamt wesentlich 

geringere Bevölkerungsverluste zu verzeichnen als im Landkreis Mittelsachsen. Vor 

allem auch durch die gute gewerbliche Entwicklung konnte die Einwohnerentwick-

lung im Ort stabilisiert werden. 

 

Jährliche Veränderungen  

Jahr Einwohner Saldo 
Geburten / 
Sterbefälle 

Saldo 
Zu- und Fort-
züge 

Veränderungen 
gesamt 

31.12.2005 4.762 - 29 + 9 - 20 

31.12.2006 4.737 - 16 - 9 - 25 

31.12.2007 4.683 - 3 - 51 - 54 

31.12.2008 4.630 - 4 - 49 - 53 

31.12.2009 4.563 - 11 - 56 - 67 

31.12.2010 4.527 - 25 - 11 - 36 

31.12.2011 4.505 - 2 - 20 - 22 

31.12.2012 4.479 - 4 - 22 - 26 

31.12.2013 4.456 - 9 - 14 - 23 

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 

 

Die Einwohnerverluste haben sich seit 2011 gegenüber den Jahren 2007 bis 2010 stark 

verringert. Dabei überwiegen die Wanderungsverluste gegenüber den Verlusten aus 

der natürlichen Bevölkerungsentwicklung. Die hohen Wanderungsverluste sind mög-

licherweise auch darin begründet, dass nur noch wenige Bauflächen im Gemeinde-

gebiet verfügbar sind. 
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Altersstruktur Stand 31.12.2010 

 Hartmannsdorf Landkreis Mittelsachsen 

 0-15 Jahre 15-65 Jahre ü. 65 Jahre 0-15 Jahre 15-65 Jahre ü. 65 Jahre 

EW 485 2.897 1.145 36.968 207.502 83.872 
in % 10,7 64,0 25,3 11,3 63,2 25,5 

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 
 Angaben zur Altersstruktur sind derzeit nur bis zum Jahr 2010 verfügbar. 

 

In der Gemeinde Hartmannsdorf ist der hohe Anteil an Bevölkerung im arbeitsfähigen 

Alter hervorzuheben, der größtenteils auch auf die gute gewerbliche Entwicklung 

zurückzuführen ist. 

Mit der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes des 

Freistaates Sachsen liegt für Gemeinden über 5.000 Einwohner eine Prognose der 

Einwohnerentwicklung bis 2025 mit Basisjahr 2011 in Varianten vor. Für kleinere Ge-

meinden kann nur auf die Durchschnittswerte für den Landkreis zurückgegriffen wer-

den. Da der Landkreis stärker vom Bevölkerungsrückgang betroffen ist, sind diese 

Werte nicht übertragbar und es kann keine verlässliche Prognose erstellt werden.  

 

3.3 WOHNFLÄCHENBEDARF 
 

Baufertigstellungen 

Jahr Einwohner Baufertig-
stellungen 
Neuer Wohn-
gebäude 

Baufertig-
stellungen 
Wohngeb. 
Mit 1-2 WE 

Baufertig-
stellungen 
WE gesamt 

31.12.2005 4.762 9 9 9 
31.12.2006 4.737 4 4 6 
31.12.2007 4.683 5 5 6 
31.12.2008 4.630 2 2 2 
31.12.2009 4.563 5 5 6 
31.12.2010 4.527 3 3 3 
31.12.2011 4.505 2 2 2 
31.12.2012 4.479 5 5 5 
31.12.2013 4.4.56 4 4 4 
gesamt  39 39 43 

Jahresdurchschnitt  4,3 4,3 4,7 

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 
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Die Baufertigstellungen von Wohngebäuden liegen in den betrachteten Jahren bis 

auf wenige Ausnahmen bei 4 bis 5 Gebäuden jährlich. Im Betrachtungszeitraum 

wurden ausschließlich Gebäude mit ein bis zwei Wohneinheiten errichtet.  

 

Die Gemeinde Hartmannsdorf hat seit 1990 mehrere Bebauungspläne und vorha-
benbezogene Bebauungspläne zur Entwicklung von Wohnbauflächen aufgestellt. 
 
Bezeichnung Größe in ha Anzahl WE freie WE 
VEP Wohnbebauung Siedlung Kühnhaide 3,1 MFH keine 

BBP Wohnungsbau „Kühnhaide II“ 5,3 76 EFH 4 EFH 

BBP Wohnungsbau „Hinter dem Kirchfeld“ 3,4 49 EFH keine 

VEP Wohnungsbau „Turnstraße“ 0,3 6 EFH keine 

BBP Wohnungsbau Turnstraße /Poststraße/ 
Carl-Kirchhof-Straße 

2,5 Bestand keine 

BBP Wohnungsbau Leipziger Straße/ West-
straße / Limbacher Straße / Feldstraße 

4,2 Bestand keine 

Ergänzungssatzung Goethestraße 0,4 2 EFH 2 EFH 

 
 
Die bei Aufstellung des Bebauungsplans Damaschkestraße in rechtskräftigen Bebau-
ungsplänen und Satzungen noch freien 6 Bauplätze für Eigenheime im Baugebiet 
„Kühnhaide II“ und im Satzungsgebiet Goethestraße sind mittlerweile vollständig be-
legt.  
 
Durch die Änderung des Bebauungsplans können neben den 10 EFH im WA1 und 
WA2 im WA3 vier weitere EFH errichtet werden.  
Das entspricht dem, in den letzten Jahren, gestiegenen Bedarf an Bauland und er-
möglicht eine effektivere Auslastung der Erschließungsanlagen. 
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TEIL II STÄDTEBAULICHE PLANUNG 

4 PLANINHALT 

4.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
Das Plangebiet ist im Norden und Osten durch Wohnbebauung umgeben. Im Wes-
ten grenzen gemischte Baustrukturen an, die in Randbereich durch landwirtschaftli-
che und gewerbliche Nutzungen geprägt sind. Das Plangebiet ist im wirksamen Flä-
chennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt. Somit ist der Bebauungsplan aus 
dem Flächennutzungsplan abgeleitet. 
 
Das Plangebiet wird als allgemeines Wohngebiet nach §4 BauNVO festgesetzt. 
Nach §4 (2) BauNVO sind zulässig: 

1. Wohngebäude,  
2. nicht störende Handwerksbetriebe, 
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke. 

Mit der Zulässigkeit von nichtstörenden Handwerksbetrieben soll auch eine künftige 
Entwicklung des Wohngebietes bezüglich Verbindung von Wohnen und Arbeiten in 
einem dem WA zuträglichen Rahmen erfolgen. Insbesondere soll die Nutzung des 
westlichen Plangebietsteils angrenzend an die Verkehrsfläche durch einen Kfz-
Betrieb weiterhin möglich sein. Darüber hinaus ist hier auch eine künftige Bebauung 
durch Wohnen in Verbindung mit einem nichtstörenden Handwerksbetrieb zulässig. 
Kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Einrichtungen sind im 
weiteren Umfeld des Standortes vorhanden. Von daher besteht kein Grund, diese 
Nutzungen bei der künftigen Entwicklung des Wohngebietes grundsätzlich auszu-
schließen. 
Entsprechend § 13 BauNVO sind für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und sol-
cher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, in den Baugebie-
ten nach §§ 2 bis 4 BauNVO Räume zulässig. 
 
Die nach § 4 (2) BauNVO zulässigen Nutzungen werden ausgeschlossen: 

2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirt-
schaften. 

Die Kommune möchte insbesondere die bestehenden Einzelhandelsstandorte im 
Gemeindegebiet sichern und keine Neuentwicklungen zu lassen. Darüber hinaus ist 
der Standort von der Größe und Lage sowie der Verkehrsanbindung für derartige 
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Nutzungen nicht geeignet. Die Versorgung des Gebietes mit Läden und gastronomi-
schen Einrichtungen ist durch vorhandene Einrichtungen im Ort gewährleistet, so 
dass hier kein weiterer Bedarf besteht.  
 
Die nach § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden ausge-
schlossen: 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
3. Anlagen für Verwaltungen,  
4. Gartenbaubetriebe, 
5. Tankstellen. 

Derartige Nutzungen ziehen zumeist starken Fahrverkehr sowohl durch die eigentli-
che Nutzung als auch durch Besucher nach sich, was in der überwiegend durch 
Wohnnutzung geprägten Umgebung zu Lärmbelästigungen führen kann. Darüber 
hinaus bietet das Baugebiet mit einer Fläche 1,2 ha keine Entwicklungsmöglichkeiten 
für diese Nutzungen. 
 
Die Bezeichnung der Baufelder WA 1 bis WA 3 wurde beibehalten, um eine Überein-
stimmung der Nummerierung der Baufelder mit der schalltechnischen Untersuchung 
weiterhin sicher zu stellen, da das ansonsten zu Fehlinterpretationen führen könnte. 
 
Im Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplans wird die Art der baulichen Nutzung 
als allgemeines Wohngebiet (WA) beibehalten. Das WA 3 wird dahingehend redu-
ziert, dass die Tiefe der Baufläche (ca. 30m) ausgehend von der nordwestlichen Er-
schließungsstraße (rückwärtige Erschließung Obere Hauptstraße) auf die, durch Emis-
sionen benachbarter Nutzungen (Werkstatt, Sportplatz) beeinflusste Fläche be-
schränkt wird. Der bisher nicht überbaubare Bereich wird dem WA2 zugeschlagen. 
Damit können innerhalb des Baugebietes zwei weitere Eigenheime errichtet werden. 
 

4.2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 
Entsprechend § 17 BauNVO lassen die Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung in allgemeinen Wohngebieten eine GRZ von 0,4 zu.  
 
Entsprechend der umgebenden Bebauung ist eine Verdichtung bis zu einer GRZ von 
0,4 städtebaulich grundsätzlich vertretbar.  
Die in der Beispielrechnung ermittelte Grundfläche von 200 m² erfordert bei einer 
GRZ von 0,4 eine Mindestgrundstücksgröße für Eigenheimgrundstücke von 500 m². 
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Beispielrechnung für eine Bebauung mit Eigenheimen: 
     Haus 9 x10 m     90 m² 
     Doppelgarage    40 m² 
     Gartenhaus     20 m² 
    Zuwegung     50 m² 

 gesamt   200 m² 
Bei kleineren Grundstücken ist die Grundfläche entsprechend zu verringern. 
 
In den Baugebieten erfolgt eine Reduzierung der GFZ auf 0,6, weil hier aufgrund der 
festgesetzten Geschosszahl keine höhere Verdichtung möglich ist.  
In den Baugebieten WA 1 bis WA 3 wird die Anzahl der Vollgeschosse auf max. 2 
Vollgeschosse festgesetzt. Eine Regelung zur Traufhöhe erfolgt nicht. Damit kann das 
zweite Vollgeschoss als vollwertiges Geschoss oder als ausgebautes Dachgeschoss 
ausgebildet werden.  
Mit der Höhe von zwei Vollgeschossen passt sich die geplante Bebauung in der Höhe 
an die umgebende Bebauung an, die aus Ein- und Mehrfamilienhäusern mit max. 
zwei Vollgeschossen und ausgebautem Dachgeschoss besteht. 
 
Im Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplans wird das Maß der baulichen Nut-
zung im WA entsprechend dem rechtskräftigen Bebauungsplan beibehalten. 
 

4.3 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 
Die Baugrenzen wurden so festgesetzt, dass die Häuser etwas zurückgesetzt vom 
Straßenraum eingeordnet werden müssen. Lediglich im Bereich der Wendeanlage 
liegt der Abstand von der Verkehrsfläche zur Baugrenze unter 5 m.  
In den Baufeldern sind zwischen Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie keine Ga-
ragen zulässig. Damit wird gewährleistet, dass eine Begrünung der Vorgärten erfol-
gen kann.  
Garagen sind mind. 5 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt im Grundstück 
einzuordnen. Damit werden vor den Garagen noch weitere Abstellmöglichkeiten für 
PKW geschaffen. So können auch Besucherstellplätze in den Grundstücken unterge-
bracht werden. 
 
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans wird eine bisher nichtüberbaubare Grund-
stücksfläche in die überbaubare Grundstücksfläche einbezogen. Damit können in-
nerhalb des Baugebietes zwei weitere Eigenheime errichtet werden und die Erschlie-
ßung des Baugebietes kann effektiver erfolgen. 
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4.4 BAUWEISE 
Im gesamten Plangebiet wird eine offene Bauweise festgesetzt. Damit soll eine, der 
örtlichen Situation angepasste lockere Bebauung entstehen. 
In den Baugebieten WA 1 und WA 2 sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig.  
 
Die offene Bauweise im WA 3 wird bei der 1. Änderung beibehalten. Damit sind ne-
ben Einzel- und Doppelhäuser auch andere Haustypen z.B. Reihenhäuser zulässig. Im 
Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung wurde hier eine Verkettung von Ge-
bäuden zum Schutz vor Lärmeinwirkungen empfohlen. 
 

4.5 VERKEHRSFLÄCHEN 
Das Plangebiet wird ausgehend von der Bahnhofstraße über die vorhandene Zufahrt 
(rückwärtige Erschließung der Oberen Hauptstraße) über eine Stichstraße erschlos-
sen. Eine Verbindung zur Damaschkestraße ist nicht vorgesehen. 
 

  
Zufahrt zur Oberen Hauptstraße Einmündung in Richtung Bahnhofstraße 

 
Die Stichstraße wird als Mischverkehrsfläche mit einer Grundstücksbreite von 5,5 m 
ausgebildet. Davon können 4,75 m befestigt und beidseitig 0,25m bzw. 0,50m (einsei-
tig Straßenbeleuchtung) als unbefestigter Randstreifen ausgebildet werden. Damit ist 
der Begegnungsfall Pkw / Pkw entsprechend RAST06 gewährleistet. Durch die über-
wiegende Wohnnutzung ist mit sehr geringem Lkw-Verkehr zu rechnen. Die Länge 
der Stichstraße beträgt ca. 150 m. Die Stichstraße endet mit einer Wendeanlage, die 
auch für 3-achsige Müllfahrzeuge befahrbar ist.  
Die Zufahrt ausgehend von der Bahnhofstraße sowie die geplante Erschließungsstra-
ße im Wohngebiet werden als öffentliche Verkehrsfläche gewidmet. Die Weiterfüh-
rung südlich der Bebauung verbleibt als private Verkehrsfläche. Im weiteren Verlauf 
ist diese Wegeverbindung historisch bedingt Bestandteil der Feldflächen der privaten 
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Grundstücke. Eine öffentliche Widmung besteht in diesem Bereich nicht und ist auch 
nicht vorgesehen. 
 
Stellplätze sind innerhalb des öffentlichen Straßenraums nicht vorgesehen. Die erfor-
derlichen Stellplätze sind entsprechend SächsBO in den privaten Grundstücken un-
terzubringen. 
 
Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans erfolgt keine Änderung der Verkehrser-
schließung. 
 

4.6 GRÜNFLÄCHEN 
Öffentliche Grünflächen nach § 9 (1) Nr.15 BauGB sind innerhalb des Plangebietes 
nicht festgesetzt.  
 

4.7 FESTSETZUNGEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN 
SOWIE DEREN ERHALTUNG 

Die Festsetzungen zur Grünordnung wurden in die Begründung des Bebauungsplanes 
integriert. Eine Begründung der Festsetzungen erfolgt im Punkt 6. 1. 1.5.  
 
Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans erfolgt keine Änderung der Festsetzun-
gen zur Grünordnung. Die Randeingrünung am südwestlichen Baugebietsrand bleibt 
erhalten. 
 

4.8 BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
Die umgebenden Straßen sind überwiegend durch zweigeschossige Gebäude mit 
Satteldach mit einer Dachneigung von ca. 35 – 42° geprägt. Der angrenzende 
Handwerksbetrieb hat ein flach geneigtes Pultdach. 
 
Da das Plangebiet zurückgesetzt vom Straßenraum liegt ist hier keine unmittelbare 
Fortsetzung der Gebäudegestaltung wie in den Straßenräumen erforderlich. Deshalb 
sollen keine Festsetzungen zur Dachneigung und Dachausbildung erfolgen. 
Damit wird auch den Wünschen vieler Bauherren nach modernen Bauweisen mit 
Flach- oder Pultdächern bei Einfamilienhäusern entsprochen.  
 
Das Baugebiet soll sich aber optisch in die Umgebung einfügen. Deshalb wurden 
regionaltypische Farben für die Dachdeckungsmaterialien festgesetzt. 
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Um eine einheitliche Farbwirkung der Gesamtanlage zu erzielen, wurden Dachde-
ckungsmaterialien in dunklen Farbtönen festgesetzt. Diese Farben prägen im Wesent-
lichen auch die Gebäude der näheren Umgebung.  
Der Einbau von Sonnenkollektoren und Fotovoltaikanlagen soll im Sinne der Nutzung 
von regenerierbaren Energieformen zugelassen werden. 
Bei Dachneigungen unter 15° ist eine Begrünung der Dächer möglich und aus ökolo-
gischer und gestalterischer Sicht zu empfehlen. 
 
Die Festsetzungen zur Versiegelung von Stellplätzen und Wegen dienen dazu, den 
Versiegelungsgrad der Flächen so gering wie möglich zu halten. 
Durch die Festsetzung zur gärtnerischen Gestaltung der Vorgärten soll eine Begrü-
nung der Bereiche, die vom öffentlichen Straßenraum aus einsehbar sind, erreicht 
werden. 
 
Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans erfolgt keine Änderung der bauord-
nungsrechtlichen Festsetzungen. 
 

4.9 FLÄCHENBILANZ 
Gesamtfläche Bebauungsplan      11.951 m² 
 
Fläche Allgemeines Wohngebiet       10.452 m² 
Straßenverkehrsfläche (Mischverkehrsfläche)       1.499 m² 
 
 
1. Änderung des Bebauungsplans 
Änderungsbereich innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes    1.500 m² 
 
Innerhalb des Baugebietes ist mit der 1. Änderung die Einordnung von ca. 14 Einfami-
lienhäusern in den Baugebieten WA 1, WA 2 und WA 3 vorgesehen.  
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5 STADTTECHNISCHE ERSCHLIEßUNG 
Die stadttechnische Erschließung des Gebietes erfolgt ausgehend von vorhandenen 
Leitungen in der Bahnhofstraße.  
Die direkte Erschließung der geplanten Neubebauung erfolgt ausgehend von neu zu 
verlegenden Leitungen in der Planstraße. 
Die Leitungsverlegung erfolgt entsprechend DIN 1998 im öffentlichen Straßenraum 
bzw. in öffentlich-rechtlich gesicherten Bereichen. 
 

5.1 ABWASSERBESEITIGUNG 

Die Abwasserentsorgung erfolgt im Trennsystem. Das Schmutzwasser wird der zentra-
len Kläranlage Burgstädt Heiersdorf zugeführt. Anbindepunkte sind bereits in der Zu-
fahrtsstraße zum Baugebiet (Schmutzwasser bis Flurstück 107/5, Regenwasser bis Flur-
stück 107/6) vorhanden. 
Die Verlegung von Versorgungsleitungen in der Planstraße ist erforderlich. Die Pla-
nung und Erschließung des Standortes ist in Abstimmung mit dem Abwasserzweck-
verband durchzuführen.  

5.2 GAS 

Die Gasversorgung des Standortes ist ausgehend vom Leitungsnetz in der Bahnhof-
straße gesichert. Die Verlegung einer Versorgungsleitung in der Planstraße ist dazu 
erforderlich. Die Leitungsführung ist im Rahmen der Erschließungsplanung zu koordi-
nieren. 

5.3 TRINKWASSER 

Ausgehend von der Trinkwasserleitung in der Bahnhofstraße kann die Versorgung des 
Baugebietes erfolgen. Die Verlegung einer Versorgungsleitung in der Planstraße ist 
dazu erforderlich. Die Planung und Erschließung des Standortes ist in Abstimmung mit 
dem Regionalen Zweckverband Wasserversorgung durchzuführen. 
 
Zur Sicherung der Löschwasserversorgung für das Gebiet ist entsprechend Arbeits-
blatt 405 des DVGB eine Löschwassermenge von 48 m³/h über einen Zeitraum von 2 
Stunden erforderlich.  
Die Bereitstellung von Löschwasser kann im Rahmen der Möglichkeiten über das öf-
fentliche Trinkwassernetz erfolgen.  
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5.4 ELT-VERSORGUNG 

Die Versorgung des Standortes mit Elektroenergie ist ausgehend von der vorhande-
nen Leitung in der Bahnhofstraße gesichert. 
Die Verlegung einer Versorgungsleitung in der Planstraße ist dazu erforderlich. Die 
Leitungsführung ist im Rahmen der Erschließungsplanung zu koordinieren. 
Für die Straßenbeleuchtung muss eine neue Zählersäule gesetzt werden. 

5.5 FERNMELDEEINRICHTUNGEN 
Die fernmeldetechnische Versorgung des Standortes ist grundsätzlich gesichert.  
Die Verlegung einer Versorgungsleitung in der Planstraße ist dazu erforderlich. Die 
Leitungsführung ist im Rahmen der Erschließungsplanung zu koordinieren. 
 

5.6 ABFALLENTSORGUNG 
Standplätze für Abfallbehälter sind auf den jeweiligen Privatgrundstücken bereitzu-
stellen. Die Erschließungsstraße ist durch dreiachsige Müllfahrzeuge befahrbar. Die 
Abfallbehälter sind am Abholtag in der Planstraße bereitzustellen.  
 

5.7 WERTSTOFFERFASSUNG 
Wertstoffcontainerstandplätze im Gemeindegebiet können durch die Bewohner des 
Baugebietes mit genutzt werden. 
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6 AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES 

6.1 AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT 
6.1.1 Naturschutz / Landschaftsplanung 

6.1.1.1 Rahmenbedingungen 
 

Geologie und Böden 
Im mittelsächsischen Berg- und Hügelland bildet das Granulitgebirge den Hauptteil 
der geologischen Formationen.  
Der Festgesteinsuntergrund wird überwiegend von hochmetamorphen Gesteinen 
der Granulitgruppe des Proterozoikums (Waldheimer Gruppe) gebildet. Lokal verbrei-
te sind außerdem Biotitgranit, Biotitgneis, Feldglimmerschiefer, Serpentinit, teilweise 
Graphitquarzit und Graphitschiefer. Die Festgesteine liegen oberflächennah in ver-
witterter bis zersetzter Form mit Lockergesteinseigenschaften vor. 
Die Überdeckung der Verwitterungszone bilden elsterkaltzeitliche Lockersedimente 
aus glazifluviatilen Sanden/ Kiesen, glazilimnischen Schluffen/ Tonen oder Geschie-
belehm/ Geschiebemergel sowie weichselkaltzeitliche Fein- und Grobschutte bzw. 
teilweise kiesiege Gemenge- und Fließlehme (=meist solifluidal umgelagerte Lößleh-
me). 
Das Territorium der Gemeinde Hartmannsdorf gehört zum Bereich des Mulde-
Lößhügellandes. Der vorherrschende Leitboden ist Löß- Staugley.  
 
Radonbelastung 
Aufgrund der geologischen Verhältnisse können im Plangebiet geogen bedingt er-
höhte Radonkonzentrationen in der Bodenluft nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
werden. Zum vorsorgenden Schutz vor erhöhter Strahlenbelastung durch Zutritt von 
Radon in dauerhaften Aufenthaltsräumen wird empfohlen, bei geplanten Neubau-
ten von einem kompetenten Ingenieurbüro die radiologische Situation auf dem 
Grundstück abklären zu lassen und ggf. Radonschutzmaßnahmen bei den Bauvor-
haben vorzusehen. 
 
Wasserhaushalt 
Oberflächengewässer 
Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Der Oberflächenwasser-
abfluss erfolgt insgesamt in Richtung Brauselochbach. 
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Grundwasser 
Im Bereich der Hangflanken, innerhalb der rolligen Lockergesteinsüberdeckung und 
den Zersatzbildungen über dem Festgestein ist temporär mit verstärktem Zutritt von 
oberflächennahem Grundwasser (Zwischenabfluss) zu rechnen. Dieses unterliegt jah-
reszeitlich bedingten Schwankungen, so dass auch witterungsbedingt (längere Tro-
ckenperioden) und in Abhängigkeit von den Untergrundverhältnissen bzw. der geo-
morphologischen Situation ungesättigte Verhältnisse im Hangwasserleiter auftreten 
können. Der oberflächennahe Grundwasserabfluss erfolgt i.d.R. entsprechend dem 
morphologischen Gefälle in Richtung Vorfluter. 
Ein Teil des oberflächennahen Abflusses kann über hydraulisch wirksame Klüfte und 
Trennflächen gravitativ in tiefere Bereiche des Festgesteins in den Kluftgrundwasser-
leiter abgeführt werden. Innerhalb des anstehenden Festgesteins ist Grundwasser an 
diskrete Bereiche wie hydraulisch wirksame Kluft- und Störungszonen gebunden. In-
nerhalb des Kluftaquifers können mehrere Grundwasserniveaus auftreten. Im Bereich 
von Störungszonen ist je nach geomorphologischer Situation mit gespannten 
Grundwasserverhältnisse zu rechnen. 
 
Altbergbau 
Eine Betroffenheit des Plangebietes durch Altbergbau ist nicht bekannt. 
 
Altlasten 
Innerhalb des Plangebietes sind keine Altlasten bekannt. 
 
Kulturdenkmale 
Die archäologische Relevanz des Gebietes belegen archäologische Kulturdenkmale 
(mittelalterlicher Dorfkern) im Umfeld. Deshalb sind vor Beginn der Bautätigkeiten 
Grabungen erforderlich. 
Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten 
müssen durch das LfA im von Bautätigkeit betroffenen Areal archäologische Gra-
bungen durchgeführt werden. Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht 
auszugraben und zu dokumentieren. 
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6.1.1.2 Bestandsbeschreibung und Bewertung 

Ökologische Einheiten / Reale Vegetation / Arten und Biotope 
Das Plangebiet ist zu ca. einem Drittel der Fläche baulich genutzt. Angrenzend an 
die Obere Hauptstraße befindet sich eine befestigte Abstellfläche für Lkw und Pkw 
einer benachbarten Reparaturwerkstatt. Die Abstellfläche ist durch eine Aufschüt-
tung nach Südosten begrenzt. Im Plangebiet befindet sich nur im Bereich der Auf-
schüttung Baumbestand (Weiden, Nadelgehölze). Die Gehölze sind von geringem 
ökologischem Wert. 
Der restliche Teil des Plangebietes bis zur Bebauung Damaschkestraße stellt eine in-
tensiv genutzte Wiesen- und Weidefläche dar.  
 
Schutzgebiete 
Im Plangebiet sind keine Schutzgebiete entsprechend §§ 16-22 und § 26 
SächsNatSchG vorhanden. FFH-Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete sind 
nicht betroffen. 
 

6.1.1.3 Auswirkungen auf Schutzgüter 

Auswirkungen auf den Boden 
Angesichts der baulichen Vorprägung des Plangebietes sowie der vorhandenen Be-
bauung in der Umgebung ist der Standort aus Bodenschutzsicht für das Vorhaben 
geeignet. Möglichkeiten zur Minimierung der Bodenversiegelung sind in die Planung 
eingeflossen. So wurden für Stellplätze und Wege innerhalb der Grundstücke wasser-
durchlässige Beläge festgesetzt. 
 
Tabelle 1: Versiegelungsbilanz unter Berücksichtigung der baulichen Vorprägung 

 Bestand 
[m²] 

Bestand 
[%] 

Planung 
[m²] 

Planung 
[%] 

versiegelte Flächen 2.987 25 5.680 48 
unversiegelte Flächen 8.964 75 6.271 52 
Gesamtfläche 11.951 100 11.951 100 
 
Durch die Umsetzung der Planung kommt es vorhabenbedingt zu einer Erhöhung der 
vollversiegelten Flächen. Der unversiegelte Flächenanteil nimmt gegenüber der 
früheren Nutzung ab. Ausgehend von der Flächengröße des Plangebietes sind die 
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden insgesamt gering. 
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Durch die 1. Änderung kommt es zu keiner Erhöhung der versiegelten Fläche, da das 
Änderungsgebiet auch im rechtskräftigen Bebauungsplan als WA ausgewiesen und 
insgesamt mit einer GRZ von 0,4 bewertet wurde. Innerhalb der nichtüberbauren 
Grundstücksflächen waren bereits Garagen, Carports und Stellplätze zulässig. 
Die Erweiterung der Baufläche umfasst überwiegend befestigte (Lagerplatz) und 
baulich vorprägte Bereiche (aufgeschütteter Wall), so dass die Auswirkungen auf das 
Schutzgut Boden gering sind. 
 
Auswirkungen auf das Wasser 
Maßgebliche, anzuwendende gesetzliche Grundlagen bilden das Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) sowie das Sächsische Wassergesetz (SächsWG). Die Gesetze gelten 
allgemein für oberirdische Gewässer und das Grundwasser. Für das Planvorhaben 
sind Umweltqualitätsziele hinsichtlich Oberflächen- und Grundwasser sowie Abwas-
serbeseitigung relevant. Bei Erdaufschlüssen ist das Grundwasser vor Verunreinigun-
gen oder sonstigen nachteiligen Veränderungen zu schützen. 
Die Grundwasserneubildung darf durch Versiegelung und Beeinträchtigung der Ver-
sickerung nicht über das festgesetzte Maß hinaus behindert werden.  
Angesichts der baulichen Vorprägung des Plangebietes sowie der geringen Flä-
chengröße sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser insgesamt gering. 
 
Die Abwasserbeseitigung umfasst Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Das 
Plangebiet ist an die öffentliche Abwasserentsorgung angeschlossen, so dass eine 
ordnungsgemäße Ableitung und Behandlung der Abwässer gewährleistet ist. 
 
Durch die 1. Änderung kommt es zu keiner Erhöhung der versiegelten Fläche, da das 
Änderungsgebiet auch im rechtskräftigen Bebauungsplan als WA ausgewiesen und 
insgesamt mit einer GRZ von 0,4 bewertet wurde. Innerhalb der nichtüberbauren 
Grundstücksflächen waren bereits Garagen, Carports und Stellplätze zulässig. 
Die Erweiterung der Baufläche umfasst überwiegend befestigte (Lagerplatz) und 
baulich vorprägte Bereiche (aufgeschütteter Wall), so dass die Auswirkungen auf das 
Schutzgut Wasser gering sind. 
 
Bewertung der Auswirkungen auf Klima und Luft 
Das Plangebiet ist im Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge als Teil der Siedlungsfläche 
dargestellt. Es bestehen keine lokalklimatischen Restriktionen. Durch die kleinteilige 
Bebauung wird der Kaltluftabfluss nicht behindert. 
Der Einfluss der Planfläche auf Temperatur, Feuchte und Wind ist auf Grund der ge-
ringen Größe des Plangebietes insgesamt gering. Die Auswirkungen durch die Ver-
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dichtung der Fläche sind lokal begrenzt und die geplante lockere Bebauung mit 
Durchgrünung führt zu keinen erheblichen negativen Umweltauswirkungen. 
 
Durch die 1. Änderung sind innerhalb der bisher nichtüberbauren Grundstücksfläche 
nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. Durch die kleinteilige Bebauung bestehen kei-
ne Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft. 
 
Bewertung der Auswirkungen auf die Flora 
Durch die intensive Weide- und Wiesennutzung einer Teilfläche ist eine artenarme 
Pflanzenzusammensetzung vorhanden. Die Baumbestände sind von geringem öko-
logischem Wert. Ein Teil der Fläche ist bereits baulich geprägt und befestigt. 
Innerhalb des Plangebietes sind eine Randbegrünung sowie eine Grundstücksbegrü-
nung mit heimischen Baumarten festgesetzt. 
Für standortgerechte Neuanpflanzungen wurde eine Artenliste empfohlen. Dadurch 
wird eine gute grünordnerische Einbindung des Wohngebiets erzielt. 
Durch die Bepflanzung in den Grundstücken wird die Artenvielfalt im Gebiet erhöht. 
 
Die Erweiterung der überbaubaren Fläche im Rahmen der 1. Änderung umfasst 
überwiegend befestigte Flächen (Lagerplatz) und baulich vorprägte Bereiche (auf-
geschütteter Wall mit Gehölzbeständen von geringem ökologischem Wert), so dass 
die Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen gering sind. Durch die festgesetzten 
Grundstücksbepflanzungen sowie die Randeingrünung mit einheimischen Gehölzen 
werden wieder neue standortgerechte Gehölzstrukturen geschaffen. 
 
Bewertung der Auswirkungen auf die Fauna 
Zu im Plangebiet vorkommenden Tieren liegen keine Erfassungen vor. Artenschutz-
rechtliche Erfassungen und Beiträge zur Fauna (v.a. Vögel) werden lage-, nutzungs- 
und ausstattungsbedingt für nicht als erforderlich angesehen. 
Die Habitate bleiben durch die aufgelockerte Bebauung und einen hohen Grünflä-
chenanteil im Wesentlichen erhalten. 
 
Durch die vorgesehene wohnbauliche Nutzung werden in den Bereichen mit Flä-
chenversiegelungen die Bodenlebewesen ihren Lebensraum verlieren. Eine Betrof-
fenheit von Bodenlebewesen, Kleinsäugern (Mäuse etc.), Würmern, Insekten und 
Spinnen ist insofern prinzipiell zu erwarten. Dort wo bereits eine Voll- bzw. Teilversiege-
lung vorliegt (Abstellplatz) ist bei Umsetzung der Planung mit einer Verbesserung der 
Bedingungen für Bodenlebewesen zu rechnen. 



Büro für Städtebau GmbH Chemnitz                                                                                 29 

_________________________________________________________________________________ 
 

Durch die vorgesehenen Grundstücksbepflanzungen mit Laub- bzw. Obstbäumen 
sowie die Randeingrünung werden standortgerechte Gehölzstrukturen geschaffen. 
Diese Maßnahmen führen zu einer Aufwertung der floristischen Bestände im Plange-
biet.  
Die Heckenbepflanzung im Randbereich bietet insbesondere für Insekten, Vögel und 
Kleinsäuger Lebensraumfunktionen. Die Randbereiche können durch Bepflanzungen 
im Plangebiet ergänzt werden. 
Perspektivisch kann sich deshalb am Standort selbst die Artenzahl und Vielfalt erhö-
hen. Auch durch eine entsprechende, grünordnerische und sonstige Gestaltung der 
nicht überbaubaren Teile des Plangebietes kann es durch Anpflanzungen zu einer 
Erhöhung der Strukturvielfalt kommen, die z.B. für Kulturfolger verbesserte Lebens-
raumfunktionen (Nahrungs- und Fortpflanzungshabitate) nach sich zieht. 
 
Die Erweiterung der überbaubaren Fläche im Rahmen der 1. Änderung umfasst 
überwiegend befestigte Flächen (Lagerplatz) und baulich vorprägte Bereiche (auf-
geschütteter Wall mit Gehölzbeständen von geringem ökologischem Wert), so dass 
die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere gering sind. Durch die festgesetzten 
Grundstücksbepflanzungen sowie die Randeingrünung mit einheimischen Gehölzen 
werden wieder neue Lebensräume insbesondere für Insekten, Vögel und Kleinsäuger 
geschaffen. 
 
Bewertung der Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild 
Die künftigen Kubaturen der Gebäude fügen sich in die baulich geprägte Umge-
bung ein. Unter Beachtung der getroffenen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 
erfolgen keine negativen Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild. 
 
Durch die Begrenzung der Höhe der geplanten Gebäude auf zwei Vollgeschosse 
wird der Maßstab der vorhandenen Bebauung aufgenommen. Durch die Festset-
zung einer einheitlichen Dachfarbe fügt sich das Baugebiet in die Umgebung ein.  
Durch die Randeingrünung erfolgt eine gute Einbindung des Baugebietes in die Um-
gebung. 
 
Durch die 1. Änderung sind innerhalb der bisher nichtüberbauren Grundstücksfläche 
nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. Durch die kleinteilige Bebauung bestehen kei-
ne Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild. 
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6.1.1.4 Eingriffsbilanz - Ausgleichsmaßnahmen 

Durch die geplante Bebauung findet kein kompensationspflichtiger Eingriff statt. Bei 
diesem Bebauungsplan der Innenentwicklung ist vielmehr davon auszugehen, dass 
der Eingriff bereits früher stattfand und nunmehr keine wesentliche Verschlechterung 
des biotopbezogenen und des funktionsbezogenen Wertes der Fläche eintritt (s. 
§13a Abs.2 Nr.4 BauGB). Ziel ist die Wiedernutzbarmachung und Verdichtung von 
baulich vorgeprägten Flächen. 
 
Daher erübrigen sich Berechnungen nach der im Freistaat Sachsen auf Grundlage 
des Landesentwicklungsplans vorzugsweise anzuwendenden Methode zur Ermittlung 
des Kompensationsbedarfs "Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung 
von Eingriffen im Freistaat Sachsen" und daraus resultierende Kompensationsfestset-
zungen im oder außerhalb des Plangebiets. 
 
Durch grünordnerische Festsetzungen erfolgt eine Aufwertung der floristischen Be-
stände. Die Begrünung trägt zur Erhöhung der Artenvielfalt im Gebiet bei. 
Durch die Umsetzung der Planung kommt es vorhabenbedingt zu einer Erhöhung der 
vollversiegelten Flächen. Der unversiegelte Flächenanteil nimmt ab. 
Angesichts der baulichen Vorprägung des Plangebietes sowie der geringen Flä-
chengröße sind die Auswirkungen auf die Schutzgüter insgesamt gering. 
 

6.1.1.5 Maßnahmen zur Grünordnung 

Landschaftspflegerische und grünordnerische Planungsabsichten 
Durch die Realisierung der grünordnerischen Festsetzungen soll die städtebauliche 
Idee eine ökologische und grüngestalterische Untersetzung erfahren.  
Die Heckenbepflanzung im Randbereich wurde zur besseren Einbindung des Plan-
gebietes in die Umgebung sowie zur Abgrenzung zu benachbarten Grundstücken 
vorgesehen.  
 
Arten- und Biotopschutz 
Die Stabilität von Tierpopulationen ist nur gewährleistet, wenn über Vernetzungsele-
mente Wanderungen und damit genetischer Austausch möglich ist. 
Durch die geplante Rand- und Grundstücksbegrünung ist der Biotopverbund durch 
Verzahnung zu den benachbarten Biotopen möglich.  
Die Bepflanzung ist mit heimischen Gehölzen (Artenliste) vorzunehmen. Um die Le-
bensräume für heimische Tier- und Pflanzenarten vielfältig und vielschichtig zu gestal-
ten ist das Einwandern und Ausbreiten von Neophyten und stark wuchernden Pflan-
zen zu verhindern. 
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Rand- und Grundstücksbegrünung 
Die grünordnerischen Maßnahmen zur Rand- und Grundstücksbegrünung dienen 
einer ökologischen Aufwertung und landschaftsgerechten Eingliederung des Pla-
nungsgebietes sowie einer ästhetisch ansprechenden Gestaltung. Die Heckenbe-
pflanzung im Randbereich wurde zur besseren Einbindung des Plangebietes in die 
Umgebung sowie zur Abgrenzung zu benachbarten Grundstücken vorgesehen.  
Zur allgemeinen Begrünung der Grundstücke wurde die Pflanzung von mindestens 
einem Baum pro 400 m² Grundstücksfläche festgesetzt. Das bedeutet, dass in einem 
Grundstück ca. 500 m² ein Baum (Laubbäume oder Obstbäume) gepflanzt werden 
muss.  
In die Kaufverträge soll aufgenommen werden, dass die festgesetzten Pflanzungen 
durch die Grundstückseigentümer vorzunehmen sind und dass der dauerhafte Erhalt 
der Pflanzungen zu sichern ist. Damit wird die Umsetzung der Pflanzfestsetzungen si-
cher gestellt. Die Umsetzung ist durch die Gemeinde zu kontrollieren. 
 
Dachbegrünung 
Für die Dachflächen von Flachdächern (z.B. Garagen, Carports) können extensive 
Dachbegrünungen vorgenommen werden. Wie auch die Fassadenbegrünung sind 
diese von stadtökologischer und gestalterischer Bedeutung: 
- Wasserrückhaltung 
- kleinräumige Klimaverbesserung 
- kleinräumiges Rückzugsgebiet für Pflanzen und Tiere 
- bauphysikalische Verbesserung der Gebäude. 
Fassaden- und Dachbegrünungen sind grundsätzlich möglich, wurde aber nicht 
zwingend festgesetzt. 
 
Bodenschutz 
Bodenschutz bedeutet, die Funktionsfähigkeit der natürlichen Abläufe und Wirkungs-
zusammenhänge in ihrer naturraumspezifischen Vielfalt und Wechselwirkung zu er-
halten. Durch hinzukommende Flächenversiegelung geht gewachsener belebter 
Boden auf Dauer verloren. Dieser hat aber im Landschaftshaushalt bedeutende 
Funktionen als Filter, Wasserschutz, Pflanzen- und Tierlebensstätte, Produktion, Was-
serversickerung und -verdunstung, Klimaregulierung u. a. zu erfüllen und ist hierbei 
nicht ersetzbar. Der Oberboden ist, vor Beginn der Bauarbeiten abzutragen und ei-
ner sinnvollen Folgenutzung zu unterziehen. 
  



Büro für Städtebau GmbH Chemnitz                                                                                 32 

_________________________________________________________________________________ 
 

6.1.2 Immissionsschutz 

Das Bebauungsplangebiet ist als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Damit sind 
entsprechend Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 folgende Orientierungswerte maßge-
bend: 
 WA 55 dB (A) tags,  
  40 dB (A)1  bzw. 45 dB (A)2  nachts 
  1   Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm 

  2   Verkehrslärm 

Die Orientierungswerte sind als sachverständige Konkretisierung der Anforderungen 
an den Schallschutz im Städtebau aufzufassen, deren Einhaltung wünschenswert ist, 
die aber keinen Grenzwertcharakter besitzen. Die Abwägung aller städtebaulich 
relevanten Belange kann auch, insbesondere in bebauten Gebieten, zur Zurückstel-
lung von Belangen des Schallschutzes führen. 
 
Zur Bewertung der Auswirkungen durch Verkehrslärm sowie Gewerbe- und Freizeit-
lärm wurde eine Schallimmissionsprognose durch die SLG Prüf- und Zertifizierungs 
GmbH Hartmannsdorf mit Stand 25.01.2013 erstellt.  
Dabei wurde festgestellt, dass in den Baugebieten WA 1 und WA 2 weder durch die 
benachbarte Kfz-Werkstatt noch durch den Bolzplatz des DON BOSCO Jugendwer-
kes Überschreitungen der Lärmpegel bestehen. 
 
Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm 
Östlich des Plangebietes in der Bahnhofstraße befindet sich eine gewerblich genutz-
te Fläche. Lärmintensive Nutzungen sind dabei dem ehemaligen Bahngelände zu-
geordnet. Die Entfernung zum Baugebiet beträgt mindestens 500m. Auf Grund der 
Entfernung sind keine Auswirkungen auf das Plangebiet zu erwarten. 
 
Westlich des Plangebietes befindet sich ein Gewerbebetrieb (Reparaturwerkstatt für 
Lkw und Pkw). Die Werkstatt arbeitet nur im Tageszeitraum. Die Reparaturarbeiten 
finden überwiegend in der Halle statt.  
Das Plangebiet wird derzeit in Teilen zum Abstellen von Fahrzeugen der benachbar-
ten Reparaturwerkstatt für Lkw und Pkw genutzt. Fahrzeugbewegungen finden nur im 
Tageszeitraum während der Betriebszeiten der Werkstatt statt. Im Nachtzeitraum er-
folgt keine Nutzung von Werkstatt und Abstellplatz. Die Abstellfläche ist durch eine 
Aufschüttung nach Südosten begrenzt. Die Nutzung der Abstellfläche hat keine 
Überschreitungen der Richtwerte zur Folge, da hier nur sehr geringe Emissionen be-
stehen. 
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In den Baugebieten WA 1 und WA 2 bestehen auch bei Nutzung der Abstellfläche 
für Fahrzeuge durch den Kfz-Betrieb keine Überschreitungen der Lärmpegel. 
Lediglich im WA 3 kommt es im Tagzeitraum an der Westseite zur Überschreitung der 
Orientierungswerte für Wohngebiete um 6dB (A).  
Deshalb wurde folgende Festsetzung zum Immissionsschutz im WA 3 getroffen:  
Räume die dem dauerhaften Aufenthalt im Tageszeitraum dienen (Wohnzimmer, 
Kinderzimmer) mit ihren Fenstern, dürfen nicht an der Nordwestseite der Gebäude 
angeordnet werden. 
Damit können schädliche Umweltauswirkungen durch den Kfz-Betrieb im WA 3 aus-
geschlossen werden. 
 
Im Flurstück 109/2 besteht neben dem Internatsgebäude des DON BOSCO Jugend-
werkes ein Bolzplatz. Die Nutzung erfolgt täglich bis ca. 20.00 Uhr.  
Geringe Überschreitungen von ca. 1-2 dB(A) bestehen nur im WA 3 im äußersten 
westlichen Bereich. In einem Anstand von 30m zum Bolzplatz bestehen keine Über-
schreitungen mehr. 
Folgende Festsetzung zum Immissionsschutz wurde im WA 3 getroffen:  
Aufenthaltsplätze im Freien (Balkone, Terrassen, Sitzecken, Spielplätze) dürfen nicht 
im äußersten westlichen Grundstücksbereich angeordnet werden. 
Damit können schädliche Umweltauswirkungen durch den Bolzplatz im WA 3 ausge-
schlossen werden. 
 
Der Abstellplatz der Werkstatt soll für eine Wohnbebauung bereits in den nächsten 
Jahren genutzt werden. Die überbaubaren Grundstücksflächen von WA2 und WA3 
werden im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans zusammengeführt. 
Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans wird das WA 3 dahingehend reduziert, 
dass die Tiefe der Baufläche (ca. 30m) ausgehend von der nordwestlichen Erschlie-
ßungsstraße (rückwärtige Erschließung Obere Hauptstraße) auf die, durch Emissionen 
benachbarter Nutzungen (Werkstatt, Sportplatz) beeinflusste Fläche beschränkt wird. 
Der bisher nicht überbaubare Bereich wird dem WA2 zugeschlagen. 
Die Festsetzungen zum Immissionsschutz im WA3 bleiben bestehen. 
 
Verkehrslärm 
Lärmeinwirkungen des Schienenverkehrs auf den Standort 
Die stillgelegte Bahnstrecke Wittgensdorf Limbach-Oberfrohna ist ca. 600m vom 
Plangebiet entfernt. Die Strecke ist noch nicht von Bahnbetriebszwecken freigestellt. 
Der Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge sieht eine Trassensicherung vor. 
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Auf Grund des Abstandes ist auch bei einer Wiederinbetriebnahme kaum mit Lärm-
beeinträchtigungen zu rechnen. Eine Wiederinbetriebnahme der Strecke ist aller-
dings unwahrscheinlich, da für das Chemnitzer Modell andere Trassenvarianten be-
vorzugt werden. Darüber hinaus ist die Strecke durch den Bau der A72 unterbrochen. 
 
Lärmeinwirkungen des Straßenverkehrs auf den Standort 
Die Auswirkungen des Straßenverkehrs auf den Standort können als gering einge-
schätzt werden. Die umgebenden Straßen dienen ausschließlich dem Anliegerver-
kehr. Durch die vorhandene Bebauung besteht darüber hinaus eine Lärmabschir-
mung zum Straßenraum. 
Die Autobahn A 72 befindet sich in einer Entfernung von ca. 1.200m. Von daher kön-
nen Auswirkungen ausgeschlossen werden. 
 
Wirkungen des Plangebietes nach außen 
Durch die Nutzung als allgemeines Wohngebiet erfolgt keine Lärmbelastung der um-
gebenden Bebauung. 
Der Fahrverkehr, hervorgerufen durch das Plangebiet trägt nicht zu einer signifikan-
ten Verkehrssteigerung bei. Durch den Neubau von max. 14 Einfamilienhäusern 
kommt es nur zu einer geringfügigen Erhöhung des Verkehrsaufkommens. Da es sich 
im Plangebiet um eine Wohnnutzung handelt, die auch im benachbarten Gebiet 
allgemein zulässig ist, ist hier keine unzumutbare Belastung für Anwohner zu erwarten. 
 
 
Geruchsimmissionen 
Südwestlich des Plangebietes befindet sich in ca. 350 m Entfernung eine Schweine-
zuchtanlage, die durch die Agrargenossenschaft Lungwitztal betrieben wird.  
Bei maximaler Auslastung beträgt die Tierplatzkapazität max. 500 Sauen sowie 2.200 
Ferkel (ca. 38 Großvieheinheiten). 
Die Auswirkungen wurden geprüft. Durch das IfU GmbH Privates Institut für Analytik, 
Frankenberg wurde eine Abstandbetrachtung nach TA Luft mit Stand 20.02.2013 er-
stellt. Der ermittelte Mindestabstand der Schweinezuchtanlage zur Wohnbebauung 
beträgt bei maximaler Auslastung der Anlage 302m.  
Mit der tatsächlichen Entfernung der Anlage von 350m ist der Mindestabstand ein-
gehalten. Somit bestehen keine schädlichen Umweltauswirkungen durch Ge-
ruchsemissionen. 
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Sicherheitsabstand zum Tanklager  
Im ca. 600m entfernten Tanklager der TOTAL Deutschland GmbH werden brennbare 
Mineralölprodukte und Flüssiggase gelagert. 
Der Nachweis der Einhaltung eines angemessenen Achtungsabstandes zwischen 
Wohngebiet und Tanklager wurde durch ein Gutachten der Gicon Großmann Inge-
nieur Consult GmbH, Bitterfeld-Wolfen mit Stand 20.02.2013 erbracht. 
Die dort gelagerten brennbaren Mineralölprodukte und Flüssiggase wurden in Bezug 
auf ihre Brandgefährdung und Explosionsgefahr mit folgendem Ergebnis untersucht:  

 Achtungsabstand bei Propan ca. 200m 
 Brandgefährdung in ca. 120m 
 Explosionsgefahr 

die zündfähige Gaswolke bleibt auf das Betriebsgelände begrenzt, 
Explosionsauswirkungen bis ca. 300m 

 
Dabei resultiert aus den Explosionsauswirkungen der größte Abstand zu schutzwürdi-
gen Nutzungen von 300m. Mit dem vorhandenen Abstand von 600m ist dieser Ab-
stand weit überschritten. 
 

6.2 AUSWIRKUNGEN AUF DIE WIRTSCHAFT / SOZIALEN VERHÄLTNISSE 
Durch die Entwicklung des Standortes erfolgt die Bereitstellung von nachgefragten 
Wohnformen in der Gemeinde Hartmannsdorf.  
Durch in Hartmannsdorf ansässige Gewerbebetriebe besteht ein hoher Bedarf an 
Arbeitskräften. Da z.Zt. viele Arbeitskräfte Pendler sind, soll ein entsprechendes Woh-
nungsangebot vor Ort bereitgestellt werden. 
Der Kfz-Handwerksbetrieb hat weiterhin Bestand. Durch Festsetzungen im Baugebiet 
wird sichergestellt, dass keine schädlichen Auswirkungen auf die Wohnnutzung aus-
gehen. 
 

6.3 AUSWIRKUNGEN AUF DEN VERKEHR 
Durch den Neubau von max. 14 Einfamilienhäusern sind keine wesentlichen Auswir-
kungen auf das Verkehrsaufkommen zu erwarten (siehe Punkt 3.1.2). 
Der Standort bietet für den Individualverkehr günstige Erschließungsbedingungen.  
 
Je Wohneinheit sind zwei private Stellplätze als Garagen, Carports oder offene Stell-
plätze in den Grundstücken bereitzustellen. Durch die Festsetzung zur Einordnung von 
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Garagen in einem Abstand von 5m zur Straßenbegrenzungslinie besteht die Mög-
lichkeit vor den Garagen jeweils noch einen Pkw abzustellen.  
 

6.4 AUSWIRKUNGEN AUF DEN BESTAND 
Durch die geplante Wohnbebauung sind keine wesentlichen Auswirkungen auf den 
Bestand zu erwarten.  
Das Verkehrsaufkommen wird durch max. 14 Einfamilienhäuser nur unwesentlich er-
höht. Die Planstraße wird an vorhandene Straßen angebunden, so dass nur im unmit-
telbaren Umfeld ein geringfügig erhöhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten ist. 
Die Nutzung der umgebenden Grundstücke wird nicht beeinträchtigt.  
 
 

7 GROBKOSTENSCHÄTZUNG 

 

 Grobkosten in € 
Baugebietsbezogene Kosten  
  
Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung  110.000 

  
Stadttechnische Ver- und Entsorgung  

davon:        Abwasserentsorgung  40.000 
                     Wasserversorgung 30.000 

  
Gesamtkosten 180.000 
 
Die Kosten für die Verlegung der Leitung zur Versorgung mit Gas, Elt und Telekommu-
nikation tragen die jeweiligen Unternehmen selbst. 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans hat keine Auswirkungen auf die Erschließung 
des Baugebietes. Die Verkehrserschließung und die stadttechnische Erschließung 
erfolgen entsprechend dem seit 2013 rechtskräftigen Bebauungsplan. 
Die Kostenermittlung wird im Rahmen der Erschließungsplanung überarbeitet. 
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Anlage 1  -  Bestandserfassung 
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Anlage 2  -  Gestaltungsplan 
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